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Gesetz über die sozialen Leistungsangebote (SLG) 

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion mit Beschluss vom 19. Sep-

tember 2018 ermächtigt, zum Entwurf eines neuen Gesetzes über die sozialen Leistungsan-

gebote (SLG) ein Vernehmlassungsverfahren zu eröffnen.  

Bisher waren im Sozialhilfegesetz (SHG) sämtliche institutionellen Leistungsangebote gere-

gelt. Bis auf eine Ausnahme sollen diese nun neu im SLG verankert werden. Einzig die Ange-

bote für erwachsene Menschen mit Behinderung verbleiben noch im SHG. Mit dieser Vorlage 

wird die gesetzliche Grundlage für die definitive Einführung von Betreuungsgutscheinen im 

Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung geschaffen. Gleichzeitig wird die Aufsicht 

und Bewilligung im Bereich Kindertagesstätten (Kitas) neu geregelt. Hinzu kommt Anpas-

sungsbedarf aufgrund des Konzepts „frühe Förderung des Kantons Bern“. Im Bereich der Ge-

sundheitsförderung, Suchtprävention und Suchthilfe kommt es aufgrund des Suchthilfekon-

zepts des Kantons Bern und aufgrund dessen Zusatzberichts zu Anpassungen der Begrifflich-

keiten. Zu einer Anpassung kommt es zudem im Bereich der Ausbildungsverpflichtungen für 

die Institutionen.  

Die umfangreichen rechtlichen Anpassungen boten zudem Gelegenheit, den gesamten Be-

reich der institutionellen Sozialhilfe neu zu strukturieren und stärker von der individuellen So-

zialhilfe (wirtschaftliche und persönliche Hilfe) abzugrenzen.  
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Die Vernehmlassungsunterlagen stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfügung: 

www.be.ch/vernehmlassungen. 

Wir bitten Sie, bis zum Mittwoch, 19. Dezember 2018, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Sie 

erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie für Ihre Stellungnahme die unsererseits vorbereitete 

elektronische Antworttabelle verwenden und uns diese an die E-Mail-Adresse  

info.stellungnahmen@gef.be.ch  

mailen. Diese Tabelle ist aufgeteilt in grundsätzliche sowie artikelbezogene Bemerkungen und 

enthält auch Fragen des Regierungsrates. Die Beantwortung dieser Fragen gibt dem Regie-

rungsrat die Möglichkeit, die Meinungen der Vernehmlassungsteilnehmenden zu spezifischen 

Themen des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens zu erfahren. 

Für allfällige Rückfragen stehen Ihnen beim Rechtsamt Frau Kathrin Reichenbach (Vorstehe-

rin, Telefon 031 633 79 45, E-Mail: kathrin.reichenbach@gef.be.ch) und Herr Rudolf Friedli 

(Telefon 031 633 79 46, E-Mail: rudolf.friedli@gef.be.ch) gerne zur Verfügung. 

Für Ihre Teilnahme an der Vernehmlassung danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Der Gesundheits- und Fürsorgedirektor 

Pierre Alain Schnegg 

Regierungsrat 

Beilagen 

 SLG (Gesetzesentwurf) 

 Vortrag zum Entwurf SLG 

 Antworttabelle  

 Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten 
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